
Bundesrepublik Deutschland Deutsche Demokratische Republik 31

§ 1 5

Darf das Gericht nach einem Gesetz, das auf diese 
Vorschrift verweist, die Strafe nach seinem Ermes
sen mildern, so kann es bis zum gesetzlichen Mindest
maß der angedrohten Strafe herabgehen oder statt auf 
Freiheitsstrafe auf Geldstrafe erkennen.

§ 16

Das Gericht sieht von Strafe ab, wenn die Fol
gen der Tat, die den Täter getroffen haben, so 
schwer sind, daß die Verhängung einer Strafe offen
sichtlich verfehlt wäre. Dies gilt nicht, wenn der 
Täter für die Tat eine Freiheitsstrafe von mehr als 
einem Jahr verwirkt hat.

§62

Außergewöhnliche Strafmilderung

(1) In den gesetzlich bestimmten Fällen der 
außergewöhnlichen Strafmilderung kann eine Strafe 
bis auf das gesetzliche Mindestmaß der angedrohten 
Straftat gemildert oder eine leichtere als die gesetzlich 
vorgesehene Straftat angewandt werden, wenn die 
Tat weniger schwerwiegend ist.

(2) Die Strafe kann ebenso herabgesetzt werden, 
wenn die Voraussetzungen, gemäß § 25 von Maß
nahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit ab
zusehen, nicht in vollem Umfange vorliegen, aber 
bereits eine mildere Strafe den Strafzweck erfüllt.

(3) Sieht das verletzte Gesetz wegen erschweren
der Umstände eine Strafverschärfung vor, ist sie 
nicht anzuwenden, wenn sich unter Berücksichtigung 
der gesamten Umstände die Schwere der Tat nicht er
höht hat.
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§24

Wiedergutmachung des Schadens

(1) Bei Straftaten, die materielle Schäden zur 
Folge haben, ist darauf hinzuwirken, daß im Straf
verfahren Schadensersatzansprüche nach den Be
stimmungen des Arbeits-, Agrar- oder Zivilrechts 
geltend gemacht werden, um die erzieherische Wirk
samkeit des Strafverfahrens zu erhöhen.

(2) Liegen bei einer derartigen Straftat die Vor
aussetzungen für die Übergabe an ein gesellschaft
liches Organ der Rechtspflege nicht vor, kann je
doch der Erziehungszweck des Strafverfahrens durch 
eine Verurteilung zum Schadensersatz erreicht werden, 
ist das Verfahren auf diese Art zum Abschluß zu 
bringen und von Strafe abzusehen.

§25

Absehen von Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit

Von Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit ist abzusehen,

1. wenn der Täter durch ernsthafte, der Schwere 
der Straftat entsprechende Anstrengungen zur Be
seitigung und Wiedergutmachung ihrer schädlichen


